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809. Verordnung: Beglaubigungsstellenverordnung
810. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 63 Steinamangerer Straße im Bereich der

Gemeinden Jabing und Großpetersdorf
811. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 170 Brixental Straße im Bereich der

Gemeinde Kirchberg in Tirol
812. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 312 Loferer Straße im Bereich der

Marktgemeinde Sankt Johann in Tirol

809. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend
Beglaubigungsstellen und zur Änderung der
Kalibrierdienstverordnung (Beglaubigungs-

stellenverordnung)

Auf Grund der §§ 10 und 57 bis 59 des Maß-
und Eichgesetzes (MEG), BGBl. Nr. 152/1950,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 636/1994, wird — hinsichtlich des § 10 — im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen verordnet:

Artikel I

Beglaubigungsstellen

Definitionen

§ 1. (1) Staatlich akkreditierte Beglaubigungs-
stellen, im folgenden Beglaubigungsstellen genannt,
sind Prüfstellen, die sich mit der Beglaubigung von
Meßgeräten befassen und die vom Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten akkreditiert
sind.

(2) Als Träger der Beglaubigungsstelle im Sinne
dieser Verordnung gilt jene juristische Person oder
Personengesellschaft des Handelsrechtes, der die
Akkreditierung durch Bescheid erteilt wird
(Antragsteller).

Meßgerätearten

§ 2. Die Beglaubigung von Meßgeräten ist der
Eichung auf Grund des Maß- und Eichgesetzes
gleichwertig und gilt für folgende Meßgerätearten:

1. Balgengaszähler;
2. Mengenmeßgeräte für Wasser;
3. Mengenmeßgeräte für kalorische Energie

(Wärmezähler) ;
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4. Elektrizitätszähler ohne und mit Zusatzein-
richtungen oder Tarifeinrichtungen sowie
elektrische Tarifgeräte in Verbindung mit
Elektrizitätszählern.

Allgemeine Akkreditierungsvoraussetzungen

§ 3. (1) Die staatliche Anerkennung als
Beglaubigungsstelle erfolgt, wenn zusätzlich zu
den Anforderungen der §§ 20 und 21 Akkreditie-
rungsgesetz (AkkG), BGBl. Nr. 468/1992, die
Anforderungen der Abs. 2 bis 6 erfüllt sind.

(2) Die Eignung der meßtechnischen Einrich-
tungen und der meßtechnischen Normale sind
durch gültige Prüfzeugnisse des Bundesamtes für
Eich- und Vermessungswesen nachzuweisen. Das
gesamte Beglaubigungsprogramm muß so ausgelegt
und durchgeführt werden, daß alle vorgenomme-
nen Messungen, soweit sinnvoll, auf nationale und,
soweit vorhanden, auf internationale Meßnormale
rückgeführt werden. Wo die Rückführbarkeit auf
nationale oder internationale Meßnormale nicht
möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar ist, muß
die Beglaubigungsstelle einen zufriedenstellenden
Nachweis über Korrelation oder Genauigkeit der
Prüfergebnisse erbringen.

(3) Die in Abs. 2 genannten Prüfzeugnisse der
meßtechnischen Normale müssen insbesondere
enthalten :

1. die Angabe der Prüfergebnisse in Form von
Zahlenwerten, Formeln, Tabellen oder grafi-
schen Darstellungen unter Nennung der
Meßunsicherheiten und der Umgebungsbe-
dingungen;

2. Kurzbeschreibung des Prüfverfahrens;
3. gegebenenfalls die Bestätigung, daß die

meßtechnischen Normale an nationale und
damit an internationale Normale gemäß § 4
Abs. l MEG angeschlossen sind.
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(4) Die Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und
Integrität muß wie folgt gegeben sein.

1. die Beglaubigungsstelle und ihr Personal
müssen frei von allen kommerziellen, finan-
ziellen und anderen Einflüssen sein, die ihr
technisches Urteil beeinträchtigen könnten;

2. jegliche Einflußnahme außenstehender Perso-
nen oder Organisationen auf die Ergebnisse
der Beglaubigungen muß ausgeschlossen sein;

3. die Beglaubigungsstelle darf sich nicht mit
Tätigkeiten befassen, die das Vertrauen in die
Unabhängigkeit der Beurteilung und Integri-
tät bezüglich ihrer Beglaubigungstätigkeiten
gefährden könnte;

4. die Vergütung des zu Beglaubigungstätigkei-
ten eingesetzten Personals darf weder von der
Anzahl der durchgeführten Beglaubigungen
noch von deren Ergebnis abhängen;

5. das Personal muß die für die vorgesehenen
Messungen erforderliche Sachkunde und
Erfahrung besitzen; insbesondere ist die
Kenntnis des Maß- und Eichgesetzes, der
Zulassungen zur Eichung, einschlägiger EG-
Richtlinien und der einschlägigen Eichvor-
schriften Voraussetzung;

6. ist die Beglaubigungsstelle auch an der
Entwicklung, Herstellung oder Verkauf der
Meßgeräte nach § 2 beteiligt, die beglaubigt
werden sollen, oder werden die Meßgeräte
vom Träger der Beglaubigungsstelle verwen-
det, muß eine klare Trennung der Verant-
wortung sichergestellt und nachgewiesen
werden.

(5) Der Träger der Beglaubigungsstelle muß
Gewähr dafür bieten, daß der Versicherungspflicht
gemäß § 24 Abs. 3 AkkG entsprochen wird.

(6) Die Beglaubigungsstelle muß einen gesamt-
verantwortlichen Leiter haben. Darüber hinaus
können einer oder mehrere vertretungsbefugte
stellvertretende Leiter (Stellvertreter) vorhanden
sein.

Erfordernisse für die Leitung einer Beglaubigungs-
stelle

§ 4. (1) Eine Tätigkeit als Leiter oder stellver-
tretender Leiter der Beglaubigungsstelle ist aus-
geschlossen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
die vorgeschlagene Person die erforderliche
Zuverlässigkeit oder Unparteilichkeit für die
Leitung der Beglaubigungsstelle oder die
Stellvertretung nicht besitzt, oder

2. die erforderliche Sachkunde nicht nachge-
wiesen ist.

(2) Den Nachweis der erforderlichen Ausbildung
als Leiter der Beglaubigungsstelle hat erbracht, wer
mindestens zwei Jahre lang eine vergleichbare
Tätigkeit ausgeführt hat und

1. entweder über eine einschlägige Hochschul-
oder Universitätsausbildung verfügt oder

2. das Reifeprüfungszeugnis einer einschlägigen
Fachrichtung einer Höheren technischen
Lehranstalt oder eine gleichwertige einschlä-
gige Ausbildung besitzt.

(3) Den Nachweis der erforderlichen Ausbildung
als stellvertretender Leiter der Beglaubigungsstelle
hat erbracht, wer entweder Abs. 2 erfüllt oder die
Meisterprüfung oder eine gleichwertige einschlägi-
ge Ausbildung auf dem entsprechenden beantrag-
ten Meßgerätegebiet besitzt und mindestens fünf
Jahre lang eine vergleichbare Tätigkeit ausgeführt
hat.

(4) Von der erforderlichen Sachkunde im
Hinblick auf die Vorschriften des Maß- und
Eichgesetzes, der einschlägigen Verordnungen,
der Eichvorschriften, einschlägiger EG-Richtlinien,
die Zulassungen zur Eichung sowie die in den
Anhängen festgelegten statistischen Methoden der
Eichbehörde hat sich das Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen im Rahmen der Begutachtung
zu überzeugen.

Pflichten von Beglaubigungsstellen

§ 5. (1) Beglaubigungsstellen haben die meß-
technische Prüfung entsprechend den im Amtsblatt
für das Eichwesen kundgemachten Vorschriften
und der jeweiligen Zulassung zur Eichung durch-
zuführen.

(2) Entsprechen die Meßgeräte den Vorschrif-
ten, so ist auf den beglaubigten Meßgeräten das
der Beglaubigungsstelle zugeordnete Beglaubi-
gungszeichen an den in der Zulassung zur
Eichung vorgesehenen Stellen (Stempelstellen für
die Eichstempel sowie Sicherungsstempel) anzu-
bringen.

(3) Die Beglaubigungsstellen haben über die von
ihnen durchgeführten Beglaubigungen Unterlagen
anzufertigen und mindestens fünf Jahre lang
aufzubewahren.

(4) Diese Unterlagen müssen die folgenden
Angaben enthalten:

1. Name (Firmenbezeichnung) des Auftragge-
bers;

2. Bezeichnung des zu beglaubigenden Meß-
gerätes (Art des Meßgerätes/Typenbezeich-
nung, Herstellungsnummer);

3. Hersteller;
4. Beglaubigungsdatum;
5. Beglaubigungsnummer;
6. Meßergebnisse;
7 an wen die beglaubigten Meßgeräte geliefert

worden sind.

(5) Die Normale und Normalmeßeinrichtungen
der Beglaubigungsstellen sind vor der erstmaligen
Verwendung, nach Reparaturen und dann minde-
stens in den im Akkreditierungsbescheid festge-
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legten Abständen überprüfen zu lassen. Bei Bedarf
sind unter Berücksichtigung der Eigenart der
Normale und Normalmeßeinrichtungen weitere
Überprüfungen und Kontrollmessungen in kürze-
ren Abständen durchzuführen, um festzustellen, ob
die festgelegten Meßunsicherheiten eingehalten
werden. Der Träger der Beglaubigungsstelle hat
für diese Untersuchungen Hilfskräfte und Ein-
richtungen zur Verfügung zu stellen. Wo keine
Möglichkeit der Rückführung auf nationale oder
internationale Meßnormale besteht oder diese aus
wirtschaftlichen Gründen nicht tragbar ist, muß an
nationalen oder internationalen Ringversuchen
unter Aufsicht des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Angelegenheiten auf eigene Kosten
teilgenommen werden.

(6) Wenn die im Akkreditierungsbescheid
festgelegten Auflagen nicht eingehalten werden
können, dürfen Beglaubigungen der Meßgeräte-
arten, die davon betroffen sind, so lange nicht
durchgeführt werden, bis der ordnungsgemäße
Betrieb wieder möglich ist.

Verantwortlichkeit des Leiters

§ 6. (1) Der Leiter der Beglaubigungsstelle ist
dafür verantwortlich, daß

1. die Beglaubigungen ordnungsgemäß vorge-
nommen werden und

2. Beglaubigungszeichen gegen mißbräuchliche
Verwendung ausreichend gesichert sind.

(2) Beglaubigungen dürfen von einer Beglaubi-
gungsstelle nur dann vorgenommen werden, wenn
der Leiter oder gegebenenfalls der Stellvertreter
anwesend ist und entweder selbst bei der Aus-
führung mitwirkt oder in geeigneter Weise die
Aufsicht über die ordnungsgemäße Durchführung
der Beglaubigung übernimmt.

Beglaubigungszeichen

§ 7 Die Beglaubigungsstellennummer (BNr.)
besteht aus einer Ziffernfolge und den Buchstaben
„G" bei Meßgeräten nach § 2 Z l, „H" bei
Meßgeräten nach § 2 Z 2, „C" bei Meßgeräten
nach § 2 Z 3 und „E" bei Meßgeräten nach § 2
Z 4. Das Beglaubigungszeichen besteht aus der
Beglaubigungsstellennummer auf Grund des Akkre-
ditierungsbescheides und dem Jahr (zweistellig) der
Beglaubigung und hat die nachstehende Ausfüh-
rung:

Akkreditierungsverfahren

§ 8. (1) Die Akkreditierung als Beglaubigungs-
stelle erfolgt auf Grund eines schriftlichen Antrages
an das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten durch Bescheid.

(2) Zusätzlich zu den Angaben gemäß § 9 Abs. 2
Z l bis 8 AkkG hat der Antrag noch die folgenden
Angaben zu enthalten.

1. Angaben, auf welche Meßgerätearten und
Meßbereiche sich die Beglaubigungen erstrek-
ken sollen;

2. Angaben über den Meßraum;
3. Prüfzeugnisse, die die Erfüllung der Anforde-

rungen nach § 3 Abs. 2 nachweisen;
4. eine schriftliche Erklärung, daß der Träger

für die Unparteilichkeit des Personals der
Beglaubigungsstelle — soweit es sich um
Beglaubigungstätigkeiten im Rahmen der
Beglaubigungsstelle handelt — sorgt.

Überprüfung von Beglaubigungsstellen

§ 9. (1) Die Beglaubigungsstelle ist neben der
Überprüfung gemäß § 13 AkkG stichprobenweise
vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
zu überprüfen, wobei auf die Einhaltung der
meßtechnischen Verpflichtungen, die im Qualitäts-
sicherungshandbuch der Beglaubigungsstelle fest-
gelegt sind, besonders zu achten ist. Die Berichte
über das Ergebnis dieser Überprüfungen sind dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten unverzüglich zu übermitteln.

(2) Die stichprobenweise Prüfungen der beglau-
bigten Meßgeräte durch die Eichbehörde haben
nach den im Anhang festgelegten Methoden zu
erfolgen.

(3) Die Beglaubigungsstellen haben am Ende
jedes zweiten Monats jeweils die Summe der im
laufenden Jahr beglaubigten Meßgeräte dem
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
mitzuteilen.

Verwaltungsabgaben

§ 10. ,0) Im Verfahren gemäß § 9 AkkG
(Antrag auf Akkreditierung) sind an Verwaltungs-
abgaben zu entrichten:

l als Grundgebühr für eine bean-
tragte Meßgeräteart.................... 70 000 S;

2. zusätzlich zur Gebühr nach Z l
für jede zusätzliche Meßgeräte-
art................................................. 4 000 S.

(2) Für jede Überprüfung gemäß § 13 Abs. l
AkkG sind, soweit sie nicht zur Entziehung der
Akkreditierung führt, die in Abs. l angeführten
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Verwaltungsabgaben zu entrichten. Wird der
Akkreditierungsumfang eingeschränkt, ist die
Gebühr gemäß Abs. l Z l und die Gebühr gemäß
Abs. l Z 2 für jede Meßgeräteart zu entrichten, für
die die Akkreditierung erteilt wurde.

(3) Für eine Abänderung des Akkreditierungs-
bescheides auf Antrag des Berechtigten (§11
Abs. 4 erster Satz AkkG) sind an Verwaltungs-
gebühren zu entrichten.

1. als Grundgebühr für die Abän-
derung oder Ergänzung einer
Meßgeräteart............................... 10 000 S;

2. zusätzlich zur Gebühr nach Z l
für jede weitere von der Abän-
derung betroffene sowie neue
Meßgeräteart............................... 4 000 S.

Artikel II

Änderung der Kalibrierdienstverordnung

Die Kalibrierdienstverordnung, BGBl. Nr. 42/
1994, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 8 Z 2 lautet:

„2. das Reifeprüfungszeugnis einer einschlägigen
Fachrichtung einer Höheren technischen
Lehranstalt oder eine gleichwertige einschlä-
gige Ausbildung besitzt."

2. In § 2 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) Den Nachweis der erforderlichen Aus-
bildung als stellvertretender Leiter der Beglaubi-
gungsstelle hat auch erbracht, wer die Meister-
prüfung oder eine gleichwertige einschlägige
Ausbildung auf dem beantragten Meßgerätegebiet
besitzt und mindestens fünf Jahre lang eine
vergleichbare Tätigkeit ausgeführt hat."

3. Der erste Satz in § 3 Abs. 4 lautet:

„Die Normale und Normalmeßeinrichtungen der
Kalibrierstellen sind vor der erstmaligen Verwen-
dung, nach Reparaturen und dann mindestens in
den im Akkreditierungsbescheid festgelegten
Abständen überprüfen zu lassen."

Schüssel

Anhang zu Artikel I

Statistische Prüfung von beglaubigten Meßgeräten

Die Prüfmethode der Eichbehörde gemäß § 9
Abs. 2 wird wie folgt festgelegt:
1. Stichprobenentnahme

Es wird in der Beglaubigungsstelle eine Stich-
probe von beglaubigten Meßgeräten nach der
Kategorie der Prüfstelle gemäß Punkt 3
entsprechend der Gesamtsumme der bereits im
laufenden Jahr beglaubigten Meßgeräte ent-
nommen.

2. Prüfung
Jedes Meßgerät wird von der Eichbehörde auf
die Erfüllung der Vorschriften nach § 5 Abs. l
geprüft und muß diesen entsprechen.
Bei der Überprüfung sind die Eichfehlergrenzen
heranzuziehen.
Entspricht auch nur mindestens ein beglaubigtes
Meßgerät nicht den Vorschriften, dürfen
Beglaubigungen erst nach der Behebung der
Ursache weitergeführt werden.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten ist unverzüglich über einen
solchen Vorfall zu verständigen.

3. Kategorien der Prüfstellen

Kategorie der
Prüfstelle

Anzahl der Meßgeräte im
Jahr

Anzahl der Meßgeräte für
kalorische Energie

Durchschnittliche Anzahl der
Überprüfungen pro Jahr

Anzahl der zu prüfenden
Meßgeräte pro Jahr

A

bis 4 000

bis 1 000

2

1%

B

4 001 — 10 000

1 001-3 000

4

0,8%

c

10 001—30 000

3 001 — 10 000

7

0,6%

D

über 30 000

über 10 000

10

0,4%
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810. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 63
Steinamangerer Straße im Bereich der Ge-

meinden Jabing und Großpetersdorf
Auf Grund des § 4 Abs. l des Bundesstraßenge-

setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 33/1994 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 63
Steinamangerer Straße wird im Bereich der
Gemeinden Jabing und Großpetersdorf wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 28,0, führt in der Folge über den Anschluß
L 105 Schlaininger Straße und bindet bei km 31,75
wieder in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu her-
zustellenden Straßentrasse einschließlich der Ram-
pen des Anschlusses L 105 Schlaininger Straße aus
den beim Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten, beim Amt der Burgenländischen
Landesregierung sowie bei den Gemeinden Jabing
und Großpetersdorf aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. 1192 im Maßstab l :2 000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

811. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 170
Brixental Straße im Bereich der Gemeinde

Kirchberg in Tirol
Auf Grund des § 4 Abs. l des Bundesstraßenge-

setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 33/1994 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 170
Brixental Straße wird im Bereich der Gemeinde
Kirchberg in Tirol wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 22,56, führt zur Halbanschlußstelle Kirchberg,
verläuft in der Folge nördlich des Ortskernes von
Kirchberg, unterfährt die Bahnlinie der ÖBB
Salzburg—Wörgl bei Bahn-km 165,265, über-

brückt sodann die Aschauer Ache und bindet bei
km 25,35 (alt)/km 25,285 (neu) wieder in den
Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu her-
zustellenden Straßentrasse einschließlich der Ram-
pen der Halbanschlußstelle Kirchberg aus den beim
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten, beim Amt der Tiroler Landesregierung
sowie bei der Gemeinde Kirchberg in Tirol
aufliegenden Planunterlagen (Plan Nr. B 170.52-
93/VO im Maßstab 1:1000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüsse]

812. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 312
Loferer Straße im Bereich der Marktgemeinde

Sankt Johann in Tirol
Auf Grund des § 4 Abs. l des Bundesstraßenge-

setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 33/1994 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 312
Loferer Straße wird im Bereich der Marktgemein-
de Sankt Johann in Tirol wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 28,05, unterführt in der Folge die bestehende
Bundesstraße im Bereich der Höflinger Kreuzung
als Unterflurtrasse und bindet bei km 28,80 wieder
in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu her-
zustellenden Straßentrasse aus den beim Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten,
beim Amt der Tiroler Landesregierung sowie bei
der Marktgemeinde Sankt Johann in Tirol auf-
liegenden Planunterlagen (Plan Nr. 1158 im Maß-
stab 1:1000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel


